
Budget für Arbeit – Information für Interessenten- 
- verständliche Sprache-  

 
 

Was ist ein Budget für Arbeit? 
 
Das Bundesteilhabegesetz hat zum 01.01.2018 das Budget für Arbeit eingeführt. 
Menschen mit Behinderung können in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten.  
Für Sie gibt es nun zusätzlich eine neue Arbeitsmöglichkeit außerhalb der Werkstatt.  
Diese heißt Budget für Arbeit.  
Dafür bekommen Menschen mit Behinderung Geld. 
 
 
 
Wer kann ein Budget für Arbeit bekommen?  
 
Menschen mit Behinderung bekommen dieses Budget. 
Sie arbeiten nun in einer  Firma.  
Sie können dafür Begleitung und Unterstützung erhalten. 
 
Es wird ein Arbeitsvertrag geschlossen.  
In diesem Arbeitsvertrag steht, wieviel Geld der behinderte Mensch für seine Arbeit 
bekommt. 
 
 
 
Welche Ziele hat das Budget für Arbeit?  
 
Menschen mit Behinderung haben jetzt die Möglichkeit eine Arbeit am Wohnort zu finden. 
 
Mit dem Budget für Arbeit können sie ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. 
 
 
 
Welche Leistungen gibt es?  
 
Lohnkostenzuschuss: 
 
Der Arbeitgeber gibt Menschen Arbeit. Und bezahlt sie. Das heißt Lohn.  
Der Arbeitgeber bekommt einen Teil des Geldes vom Staat zurück.  
 
Kosten für Anleitung und Begleitung: 
 
Der Staat zahlt die Kosten für eine Anleitung und eine Begleitperson.  
Wenn das gebraucht wird. 
 
 
 



 
 
 
Wie werden die Leistungen festgestellt? 
 
 
 
Der Antrag für das Budget wird bei einem bayerischen Bezirk gestellt.  
Der Bezirk, in dem der behinderte Mensch wohnt. 
 
Der Bezirk informiert das Inklusionsamt.  
Das Inklusionsamt beauftragt den Integrationsfachdienst. 
Der Integrationsfachdienst berät den Menschen.  
Er schaut wieviel Hilfe der behinderte Mensch braucht.  
Später spricht der Integrationsfachdienst mit dem Arbeitgeber und dem behinderten 
Menschen.  
Er schaut sich auch den Arbeitsplatz an. 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis: 

 
Der behinderte Mensch arbeitet für das Budget. 
Dadurch kann sich die Rente ändern. 
Eine Beratung durch den jeweiligen Rententräger wird dem behinderten Menschen 
empfohlen. 
 
 
 
 
Weitere Fragen? 
 
 
Richten Sie ihre Fragen an den Bezirk Unterfranken.  
Sie können auch auf der Homepage des Bezirkes nachschauen: www.bezirk-unterfranken.de  

 


